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„Bauernhof Bernd“ 
(OT Siedlung Thomas Müntzer)  
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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

 

www.thueringen.de 

 

Besuchszeiten: 

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 

 13:30-15:30 Uhr 

Freitag: 08:30-12:00 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Landesbank 

Hessen-Thüringen (HELABA) 

IBAN: 

DE80820500003004444117 

BIC: 

HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter: 
www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9  

99734 Nordhausen 

 

per E-Mail 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Anna Both, Referat 340 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1643 

Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 
Anna.Both@ 

tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

06. Juni 2023 

 
Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5090-340-4621/3570-2-

60322/2023 

 

Weimar 

06. Juli 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans Nr. 3 „Bauernhof Bernd“, Gemeinde Am Ohmberg, Ortsteil Sied-

lung Thomas Müntzer, Landkreis Eichsfeld (Planstand: April 2023) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1) 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2) 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungs-

rechtliche Hinweise. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet) 

 

  

http://www.thueringen.de/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 05.07.2023 (Zeichen: 5090-340-4621/3570-2-60322/2023) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raum-

ordnung 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 
o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Bauernhof Bernd" wurde bereits mit Datum 

vom 26.06.2013 eine raumordnerische Stellungnahme abgegeben, in der das Vorha-

ben befürwortet wurde.  

Die nun vorgelegte Planung weicht von der damaligen Konzeption nicht wesentlich ab. 

Auch die raumordnerischen Grundlagen (Regionalplan Nordthüringen (RP-NT), Be-

kanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 44/2012 vom 29.10.2012) haben sich nicht 

geändert, so dass weiterhin keine raumordnerischen Bedenken gegen die vorgelegte 

Planung bestehen, bei der es sich überwiegend um die Überplanung des Bestandes 

handelt. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 05.07.2023 (Zeichen: 5090-340-4621/3570-2-60322/2023) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

d) Begründung der Einwendungen 

2. ☒ Fachliche Stellungnahme 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Der Ortsteil Bischofferode der Gemeinde Am Ohmberg besitzt einen fort-

geltenden Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1996. Im Rahmen der 1. Änderung des 

Flächennutzungsplans 2019 wird u.a. für den Geltungsbereich des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Erlebnis-

bauernhof“, eine landwirtschaftliche Fläche mit überwiegend Ackerland sowie eine 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Ausgleichsfläche dargestellt. Damit wird dem 

Entwicklungsgebot entsprochen. 

 

 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 

 

A. Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 

Die Gemeinde ist im Bereich des VEP bei der Bestimmung der Vorhabenzulässigkeit 

nicht an die Festsetzungen nach § 9 BauGB und an die BauNVO gebunden (§ 12 Abs. 3 

S. 2 BauGB). Daher soll im vorliegenden Fall die Festsetzung zweier Vorhabengebiete 

erfolgen. Damit gilt jedoch § 12 Abs. 3 BauGB an Stelle von § 9 Abs. 1 BauGB als 

Rechtsgrundlage. Zudem handelt es sich hierbei nicht um ein Ferienhausgebiet, daher 

kann der Verweis auf § 10 Abs. 4 BauNVO in der Überschrift zur textlichen Festsetzung 

Nr. 1 entfallen. 

 

Im Vorhabengebiet 1 sollen u.a. bauliche Anlagen zur Hühnerhaltung und Vermarktung 

der Eier zulässig sein. In der Annahme, dass es sich hierbei nicht um einen eigenständi-

gen dauerhaft eingerichteten Hofladen handeln soll, kann der Hinweis zur Vermarktung 

entfallen.  

Zudem soll die Errichtung von Nebenanlagen, Garagen und Stellplätzen für den durch 

die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf ermöglicht werden. Diese Angabe ist im 

Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu unspezifisch und sollte konkreti-

siert werden. 

 

B. Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen 

Für die Höhe baulicher Anlagen wird eine maximale Traufhöhe von 7 m angegeben, eine 

Ausnahme davon bildet Gebäude 4. In der derzeitigen Form ist eine Umsetzung bzw. 

Überprüfung der Festsetzungen jedoch nicht möglich, da sich alle Gebäude innerhalb ei-

ner Baugrenze und damit eines Baufeldes befinden. Das Gebäude 4 sollte durch Bau-

grenzen von den anderen Gebäuden abgegrenzt und die Höhenfestsetzungen zugehörig 

zu den Baugebieten getroffen werden. 
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Im Vorhabengebiet 2 sind ebenfalls bauliche Anlagen zulässig. Hier sollte ebenso eine 

Höhenfestsetzung erfolgen. 

 

C. Planzeichnung 

Der Planunterlage sollten Höhenlinien o.Ä. hinzugefügt werden, um das Gelände sichtbar 

zu machen. 

In der Planzeichenerklärung und den textlichen Festsetzungen werden zudem Angaben 

zu Flächen gemacht, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastet sind. Die Flächen 

sollten auch in der Planzeichnung festgesetzt werden. 

 

D. Auslegung der Planunterlagen 

Gemäß Bekanntmachungsblatt sollen die Planunterlagen im Rahmen der Öffentlichkeits-

beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB auch online auf der Website der Gemeinde zur Ein-

sichtnahme bereitgestellt werden. Unter dem angegebenen Link ist jedoch nur die Be-

kanntmachung, nicht jedoch der Vorentwurf mit Begründung und Umweltbericht, zu fin-

den. Ggf. sollte die Auslegung wiederholt bzw. verlängert werden. 

 

E. Umweltbericht 

Im Umweltbericht werden die Ziele der Fachgesetze und Fachpläne sehr kurz in vier An-

strichen zusammengefasst (S. 26 f.). Es sollten jedoch zugeordnet zum jeweiligen Fach-

gesetz die für die vorliegende Planung wichtigsten Ziele für den Umweltschutz aufgeführt 

werden. 

 

In der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird aufgezeigt, dass auch nach erfolgtem 

Ausgleich weiterhin ein Defizit von 305 Wertpunkten bestehen bleibt (Anlage 1 Umwelt-

bericht). I.S.d. § 1a Abs. 2 und 3 BauGB ist jedoch stets der gesamte Eingriff auszuglei-

chen. Im Verfahren sollten weitere geeignete Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

 

F. Rechtsgrundlagen 

Die Rechtsgrundlagen werden in der Begründung unter folgendem Hinweis angegeben: 

„Die Planungsgrundlagen finden jeweils in der zurzeit gültigen Fassung rechtliche Ver-

bindlichkeit.“ (S. 8). „Zurzeit“ ist dabei jedoch nicht hinreichend definiert. Die Rechts-

grundlagen finden zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses ihre Anwendung. Der Hin-

weis sollte dementsprechend korrigiert bzw. konkretisiert werden. 
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BAUAUFSICHTSAMT 

Bauleitplanung 
 

Dienstgebäude 

37308 Heilbad Heiligenstadt 

Leinegasse 11 

Zimmer 2.13 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in 

Frau Weiß 

 
Erreichbarkeit 

Telefon: 03606 650-6351 

Telefax: 03606 650-9085 

 

bauleitplanung@kreis-eic.de 

bauaufsichtsamt@kreis-eic.de* 

 

Geschäftszeichen 

63.51101.001/2023-635000072 

 
Sprechzeiten 

Montag, Dienstag, Freitag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr  
Donnerstag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
13:30 Uhr – 17:00 Uhr 
 

 

 
 

Heilbad Heiligenstadt, 

12. Juli 2023 

 

 

Ihr Zeichen 

 

 

Ihr Schreiben vom 

 

 

Postanschrift 

Landkreis Eichsfeld 

Friedensplatz 8 
37308 Heilbad Heiligenstadt 

 

www.kreis-eic.de 

 

Bankverbindung 

Kreissparkasse Eichsfeld 

BIC: HELADEF1EIC 

IBAN: DE70 8205 7070 0200 0036 31 

 

Steuerdaten 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

DE 186 226 472 

 
* Die angegebene E-Mail-Adresse stellt keinen 

Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische Dokumente dar. 

 

Landkreis Eichsfeld  ·  PF 1162  ·  37301 Heilbad Heiligenstadt 

 

Landgemeinde Am Ohmberg 

Ortschaft Bischofferode  

vertreten durch den Bürgermeister 

Großbodungen 

Fleckenstraße 49 

37345 Am Ohmberg 

  

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 

BauGB an der Bauleitplanung 

 

Ihre Anforderung einer Stellungnahme vom 06.06.2023 zum 

Entwurf des VB-Planes Nr. 3 „Bauernhof Bernd“ der Gemeinde 

Am Ohmberg (Stand 04/2023)  

 

Durch o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Landratsamt zu 

vertretenden öffentlichen Belange berührt: 

 

1. Belange des Naturschutzes 

2. Belange der Wasserwirtschaft 

3. Belange des Immissionsschutzes 

4. Belange der Bauaufsicht – Städtebau 

5. Belange des Bodenschutzes/Altlasten 

 

Ich übergebe Ihnen als Anlagen zu diesem Schreiben die Stellung-

nahmen des Landratsamtes Eichsfeld zu diesen Belangen 1 bis 5. 

 

Darüber hinaus übersende ich Ihnen als Anlage 6 beratende Hinweise 

zum Planentwurf. 

 

Erneute Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange sowie die Über-

sendung des Abwägungsergebnis bitte ich an Bauleitplanung@kreis-

eic.de zu übersenden. 

 

Im Auftrag 

 

 

Weiß 

 

 

 

 6 Anlagen 

 

mailto:Bauleitplanung@kreis-eic.de
mailto:Bauleitplanung@kreis-eic.de
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Anlage 1 zur Stellungnahme zum Entwurf des VB-Planes Nr. 3 „Bauernhof 

Bernd“ der Gemeinde Am Ohmberg (Stand 04/2023)  

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Naturschutz 

 

 

1.  Keine Einwände 

 

 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3. X Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   

 

 

  Schutzgebiete / -objekte: 

Durch die Planung werden keine Schutzgebiete nach §§ 23 – 29 BNatSchG be-

rührt. Schutzgebiete des Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ nach § 32 

BNatSchG sind von der Planung nicht betroffen. Die Planung berührt weiterfüh-

rend auch keine gesetzlich geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG oder nach 

§ 15 ThürNatG. 

 

Artenschutz: 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden nach Kenntnisstand der Un-

teren Naturschutzbehörde nicht einschlägig. 

 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung: 

Die Planung bereitet Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG vor. 

Gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach den Vorschriften des Baugesetzbu-

ches zu entscheiden. Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind voraussichtliche erhebliche 

Beeinträchtigungen durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen auszu-

gleichen oder zu kompensieren. 

Der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird seitens der Unteren Naturschutz-

behörde gefolgt. Die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen und Hinweise 

zum Artenschutz sind dazu geeignet, die mit der Planung ermöglichten Eingriffe 

in Natur und Landschaft zu kompensieren. 

 

Zusammenfassend wird dem Bebauungsplanentwurf die Zustimmung der Unte-

ren Naturschutzbehörde erteilt. 
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Anlage 2 zur Stellungnahme zum Entwurf des VB-Planes Nr. 3 „Bauernhof 

Bernd“ der Gemeinde Am Ohmberg (Stand 04/2023)  

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Wasserwirtschaft 

 

 

1.  Keine Einwände 

 

 

2. X Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

 Fehlende Erschließung 

 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

 ThürBO §30 ff 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3. X Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   

 

 

Der Standort befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet und nicht in ei-

nem ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet. Ein Gewässer II. Ordnung ist 

nicht betroffen. 

 

Die Erschließung hat dem Stand der Technik zu entsprechen. Die ordnungsge-

mäße Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung hat durch den zu-

ständigen Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ zu erfol-

gen.  

 

Das anfallende häusliche Abwasser ist in die zentrale Abwasserbehandlungsan-

lage des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel" einzulei-

ten. Hierzu ist die Zustimmung des Betreibers einzuholen.  

 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser kann, bei Einhaltung der 

Bestimmungen der Thüringer Niederschlagswasserversickerungsverordnung - 

ThürVersVO -) vom 3. April 2002 auf dem Grundstück versickert werden. Die 

Versickerung über Anlagen bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese Er-

laubnis ist bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen. Ist eine Versickerung 

nicht möglich, so ist das unverschmutzte Niederschlagswasser in die Regen-

wasserkanalisation oder die nächste Vorflut einzuleiten.  
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 Schreiben vom 12. Juli 2023 

Zur Rückhaltung von eventuell anfallendem Außengebietswassers sind geeigne-

te Rückhaltevorkehrungen vorzusehen.  

 

Dem vorliegenden Bebauungsplan wird seitens der Unteren Wasserbe-

hörde vorerst nicht zugestimmt, er ist zu überarbeiten und erneut vor-

zulegen.  

 

 

Rechtsgrundlage 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in der 

zuletzt geltenden Fassung  

Thüringer Wassergesetz vom 28.05.2019 (GVBl. S. 74), in der zuletzt gelten-

den Fassung  
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Anlage 3 zur Stellungnahme zum Entwurf des VB-Planes Nr. 3 „Bauernhof 

Bernd“ der Gemeinde Am Ohmberg (Stand 04/2023)  

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Immissionsschutz 

 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll u.a. eine bereits vorhandene Nutzung am Standort 

planungsrechtlich gesichert werden. Den Ausführungen in der Begründung zum Bebauungs-

plan kann aus immissionsschutzrechtlicher Sicht grundsätzlich gefolgt werden. Darüber hin-

aus bestehen keine weiteren Anregungen zur Planungsabsicht. Daher ergeht folgende Stel-

lungnahme:  

 

1. X Keine Äußerung 

 

 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3.  Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

  Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   
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Anlage 4 zur Stellungnahme zum Entwurf des VB-Planes Nr. 3 „Bauernhof 

Bernd“ der Gemeinde Am Ohmberg (Stand 04/2023)  

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bauaufsicht/Städtebau 

 

 

1.  Keine Einwände 

 

 

2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Rege-

lungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwun-

den werden können 
  

  

 

a) Einwendungen 

 

b) Rechtsgrundlagen 

 

c) Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen und Befreiungen) 

 

 

3. X Fachliche Stellungnahme 

 

  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berüh-

ren können   

 

 X Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan   

 

 

Die Entwicklung sowie Überplanung der vorhandenen baulichen Anlagen ist aus 

städtebaulicher Sicht zu begrüßen. 

 

Die Gemeinde kann gem. § 12 BauGB durch einen vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger 

auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchfüh-

rung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer 

bestimmten Frist und zur Tragung der Planungskosten verpflichtet (Durchfüh-

rungsvertrag) 

 

Auf der Planzeichnung fehlen die Verfahrensvermerke. 

 

 

Am 07.07.2023 ist das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleit-

planverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften in Kraft getreten (BGBl. I 

Nr. 176). Durch das Gesetz ist es insbesondere zu Änderungen im Baugesetz-

buch (BauGB) in der Bauleitplanung in Bezug auf die Beteiligung (§§ 3 bis 4a 

BauGB) gekommen.  

 

Die Bereitstellung der Beteiligungsunterlagen erfolgt nun durch die Veröffentli-

chung im Internet, z.B. auf der Internetseite der Gemeinde (§ 3 Abs. 2 Satz 1 

BauGB).  

Zusätzlich zur Internetveröffentlichung sind stets eine oder mehrere andere 

leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten anzubieten. Dies kann etwa durch 



 

 

Landkreis Eichsfeld 63.51101.001/2023-635000072 Seite 2 von 2 

 Schreiben vom 12. Juli 2023 

öffentlich zugängliche Lesegeräte oder die öffentliche Auslegung der Unterlagen 

in Papierform erfolgen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).  

 

In der ortsüblichen Bekanntmachung über die Internetveröffentlichung sind 

insbesondere die Internetseite oder Internetadresse, unter der die Beteili-

gungsunterlagen eingesehen werden können, sowie die angebotene(n) an-

dere(n) leicht zu erreichende(n) Zugangsmöglichkeit(en) anzugeben (§ 3 Abs. 

2 Satz 4 BauGB). Darüber hinaus ist in der Bekanntmachung u.a. darauf hin-

zuweisen, dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Be-

darf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden können (§ 3 Abs. 2 Satz 4 

Nr. 2 BauGB). Insoweit sollte in der Bekanntmachung auch eine E-Mailadresse 

oder andere elektronische Eingabemöglichkeit angegeben werden, an die die 

Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen.  

 

Die Vorgabe, dass Ort und Dauer der Auslegung mindestens eine Woche vorher 

ortsüblich bekannt zu machen sind, entfällt.  (s. hierzu Anschreiben TLVwA vom 

06.07.2023) 
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Anlage 5 zur Stellungnahme zum Entwurf des VB-Planes Nr. 3 „Bauernhof 

Bernd“ der Gemeinde Am Ohmberg (Stand 04/2023)  

 

 

Stellungnahme des Landratsamtes zum Belang Bodenschutz/Altlasten 

 

Der Vorentwurf des o. g. Bebauungsplanes Stand 04/2023 ist hinsichtlich Erfassung, Be-

schreibung, Bewertung des Schutzgutes Boden noch nicht ausreichend. 

Eine abschließende Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde zum vorliegenden Plan-

vorentwurf kann dementsprechend derzeit nicht abgegeben werden. 

 

Im Bauleitplanverfahren zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3 „Erlebnishof Bernd“ 

Stand 05/2013 wurden seitens der Unteren Bodenschutzbehörde relevante Informationen zur 

Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes mitgeteilt. Darauf wurde bisher nicht hin-

reichend eingegangen. 

 

U. a. befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches das ehem. Umspannwerk des Kaliberg-

werkes Bischofferode. Der Altstandort ist nach dem derzeitigen Stand der Verdachtsflä-

chenerfassung als altlastverdächtige Fläche i. S. d. § 2 Abs. 6 des Gesetzes zum Schutz vor 

schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundesbodenschutzge-

setz BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-

zes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) im Thüringer Altlasteninformationssystem 

(THALIS) erfasst. 

 

In verschiedenen Bauleitplanverfahren wurde seitens der Unteren Bodenschutzbehörde auf 

den Altlastenverdacht und dadurch im Plangebiet ggf. vorhandene Vorbelastungen sowie auf 

Handlungserfordernisse hingewiesen (u. a. Flächennutzungsplan, Vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan Nr. 3 „Erlebnishof Bernd“, Stand 2013). Im Flächennutzungsplan (Stand 03/2019) 

erfolgte eine entsprechende Darstellung. 

 

Die Erfassung des Standortes erfolgte weil aufgrund der langjährigen, industriellen Vornut-

zung als Trafo-/Umformerstation und dem damit verbundenen Umgang mit umweltgefähr-

denden Stoffen insbesondere durch den Einsatz von Mineralölen und ggf. PCB-haltiger Trans-

formatoren- und Kondensatorenöle als Isolieröle, nicht auszuschließen ist, dass schädliche 

Bodenveränderungen/Altlasten am Standort u. a. durch betriebs- und wartungsbedingte 

Tropf- und Handhabungsverluste, Leckagen, Havarien, Demontage vorkommen können. 

 

Zum Altstandort liegen bei der Unteren Bodenschutzbehörde bisher nur Kenntnisse aus der 

Ersterfassung vor, auf deren Grundlage eine abschließende Bewertung des Gefährdungspo-

tentials derzeit nicht möglich ist. 

 

Für eine hinreichende altlastenfachliche Bewertung ist dem bestehenden Bodenbelastungs-

verdacht im weiteren Planverfahren nachzugehen. Die planende Kommune/der Planungsträ-

ger haben sich hierüber Klarheit zu verschaffen u. a. um die allgemeinen Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-

rung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) angemessen berücksichtigen zu können (siehe Altlastenerlass 

des Thüringer Innenministeriums „Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, ins-

besondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“, Thüringer 

Staatsanzeiger Nr. 5/2002 vom 04.02.2002). 

 

Im weiteren Planverfahren ist eine sachgerechte Gefahrenbeurteilung unter Berücksichtigung 

der geplanten Nutzungen und ggf. Eingriffen und deren Auswirkungen/Folgen auf Schutzgüter 

und die beabsichtigte Nutzung erforderlich.  

Hierzu ist durch eine fachkundige Person/Einrichtung die erforderliche Recherche und Gefah-

renbeurteilung durchzuführen. Ggf. liegen bereits Untersuchungsergebnisse des ehem. Anla-

genbetreibers nach Stilllegung des Anlagenbetriebs vor. 
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 Schreiben vom 12. Juli 2023 

Die weitere Vorgehensweise zur Gefahrenbeurteilung ist rechtzeitig im Vorfeld mit der Unte-

ren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

 

In der Stellungnahme der UBB zum Planentwurf Stand 2013 wurde auf die äußerst hohe po-

tentielle Erosionsgefährdung der südlich an das Plangebiet angrenzenden Ackerfläche hinge-

wiesen und eine entsprechende Gefahrenbetrachtung für erforderlich gehalten. Das ist bisher 

nicht erfolgt. 

Aufgrund der ackerbaulichen Nutzung mit längeren Zeiträumen geringer/keiner Bodenbede-

ckung erhöht sich das tatsächliche Bodenerosionsrisiko erheblich. 

Zudem verläuft in Richtung des westlichen Plangebietes eine natürliche Ab-

flussbahn/Tiefenlinie, der lokalen Gebietsentwässerung, mit äußerst hohem linearem Gefähr-

dungspotential für wild abfließendes Oberflächenwasser (siehe Kartendienste des TLUBN).  

Solche Tiefenlinien stellen besonders gefährdete Standorte dar. Alle im lokalen Einzugsgebiet, 

aus den angrenzenden höher liegenden Frei- und Waldflächen anfallende Oberflächenwasser 

und damit transportierte Sedimente und Stoffe, fließen in Tiefenlinien zusammen und mit 

hoher Abflussfülle und hoher Transportkapazität hangabwärts. 

 

Auf dem Luftbild von 2008 sind Erosionsformen auf dem Acker erkennbar und Oberflächenab-

flüsse erfolgten an mehreren Stellen in Richtung Plangebiet. Nachfolgend wurde ein Graben in 

der natürlichen Tiefenlinie angelegt, der in Richtung des Plangebietes entwässert. 

 

Auch vor dem Hintergrund sich ändernder Klimabedingungen und den Auswirkungen auf Häu-

figkeit und Intensität von Extremwetterereignisse mit Starkregen, erheblichen Oberflächen-

abflüssen und Sturzfluten und dadurch verursachte Bodenerosion, sind ggf. Gefahren oder 

nachteilige Beeinträchtigungen, v. a. durch Wasser-, Stoff- und Sedimenteinträge, für Flä-

chen im Plangebiet und unterhalb liegender Flächen nicht ausgeschlossen. 

Im Weiteren Planverfahren hat sich der Planungsträger/Gemeinde mit dem Sachverhalt hin-

reichend und nachvollziehbar auseinanderzusetzen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

abzuleiten und in der Satzung festzulegen. 

 

Bei der Umweltprüfung sind zur Ermittlung und Bewertung der Leistungs- und Funktionsfä-

higkeit der betroffenen Böden im Plangebiet alle relevanten Boden(teil)funktionen, Empfind-

lichkeiten und Vorbelastungen zu erfassen und zu bewerten (nicht nur die Gesamtbewer-

tung). 

Des Weiteren sind die bodenrelevanten Wirkfaktoren zu beschreiben, und darauf basierend, 

die anlage-, bau- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Bodenfunktionen zu ermitteln 

und zu bewerten (Konfliktanalyse). 

 

Zur sachgerechten Berücksichtigung der Belange des Schutzgutes Boden im Planverfahren 

sind die "Checklisten Schutzgut Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren - Arbeits-

hilfen für Planungspraxis und Vollzug" (LABO 2017) heranzuziehen. https://www.labo-

deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html 

 

 

 

https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html
https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html
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Anlage 6 zur Stellungnahme zum Entwurf des VB-Planes Nr. 3 „Bauernhof 

Bernd“ der Gemeinde Am Ohmberg (Stand 04/2023)  

 

 

Beratende Hinweise zum Planentwurf 

 

 

1. Brand- und Katastrophenschutz 

 

Die Einsatzgrundzeit der Feuerwehr gemäß § 1 Absatz 1 ThürFwOrgVO ist für den Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans sicherzustellen.  

 

2. Denkmalschutz 

 

Kulturdenkmale gemäß § 2 des Thüringer Gesetzes zur Pflege und zum Schutz der Kul-

turdenkmale (Thüringer Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG -) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.04.2004 (GVBl. S. 465), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 18.12.2018 (GVBl. S. 731, 735) geändert worden ist, sind von der Planung 

nicht betroffen. 

 

Für den Geltungsbereich des o.g. Vorhabens sind keine Bodendenkmale oder archäolo-

gische Fundstellen belegt oder zu vermuten. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 16 des Thüringer Gesetzes zur Pflege und zum 

Schutz der Kulturdenkmale (Thüringer Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG -) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14.04.2004 (GVBl. S. 465), das zuletzt durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. S. 731, 735) geändert worden ist, Zufallsfunde 

gegenüber der zuständigen Denkmalfachbehörde, hier dem Thüringischen Landesamt 

für Archäologische Denkmalpflege, anzeigepflichtig sind. Fund und Fundstelle sind im 

unveränderten Zustand zu erhalten und zu schützen. Nach § 7 Abs. 4 ThürDSchG gilt 

der Grundsatz, dass der Träger des Vorhabens als Verursacher von evtl. notwendigen 

Eingriffen die dabei entstehenden Kosten zu tragen hat. Das betrifft z. B. Ausschach-

tungsarbeiten, Trassierungen, Bergung oder auch Dokumentation. 

 

Dem Vorhaben wird seitens der unteren Denkmalschutzbehörde zugestimmt. 

 

 

 



eMail

Betreff: Aufstellung des vorhabenbezogenen B- Plan Nr. 3 
"Bauernhof Bernd" der Gemeinde Am Ohmberg OT 
Bischofferode Thomas Müntzer Siedlung PE 
4099/11/EIC/23

15.06.2023 08:11:54

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: Ingried.Blewonska@tlbv.thueringen.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

vNk 4528015– nNk4528016 bei ca. Stat.km 0,987 im Zuge der L 1011

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den Flurstücken 559/7; 559/8;559/9; 559/10; 559/11; 559/12, 584/3 und 556/6, der Flur 7 Gemarkung 
Bischofferode soll ein vorhabenbezogener B- Plan aufgelegt werden.
Dem vorhabenbezogenen B- Plan kann von Seiten der Straßenbauverwaltung zugestimmt werden. Es sind 
keine Belange der Straßenbauverwaltung betroffen. Der verkehrliche Anschluss erfolgt über die 
Ohmbergstraße, die vNk 4528015– nNk4528016 bei ca. Stat.km 0,987 an die L 1011 verkehrsgerecht 
anbindet.
Diese Mail gilt als Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Ingried Blewonska 
Fachkoordinatorin 

THÜRINGER LANDESAMT FÜR BAU UND VERKEHR 
Referat 43 | Region Nord 
Siemensstraße 12 | 37327 Leinefelde-Worbis | Postfach 171, 37321 Leinefelde-Worbis | Germany 

Tel.: +49 361 57-4174411 | Fax: +49 361 57-4174402 
https://bau-verkehr.thueringen.de ∙ ingried.blewonska@tlbv.thueringen.de

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr finden Sie im Internet 

unter https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz . Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 



eMail

Betreff: Bebauungsplan Nr. 3 "Bauernhof Bernd" 09.06.2023 14:50:33
An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: Sander@ndhe.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Frau Dumjahn,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 06.06.2023 bezüglich der Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 3 „Bauernhof Bernd“ (OT Siedlung Thomas Müntzer) der Gemeinde Am Ohmberg zur 

Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf.

Gemäß unserem Geschäftsführer Herrn Matthias Schmidt bestehen keine Bedenken. Das Gebiet liegt nicht 

über unseren Grubenfeldern.

Mit freundlichem Glückauf aus Bleicherode

Nicole Sander

Sekretariat Geschäftsführung

NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft

Zweigniederlassung der DEUSA International GmbH

Nordhäuser Str. 70

99752 Bleicherode

T:   +49 36338 37-201

F:   +49 36338 37-202

E:   sander@ndhe.de

W: https://ndhe.de

Geschäftsführer: Dr. Peter C.G. Davids (Vorsitzender), Matthias Schmidt

Amtsgericht Jena, HRB 405310 - Steuer-Nr. 157/107/01994 - USt-IdNr.   DE 206681715

Datenschutz: Hinweise zur Datenverarbeitung bei der Deusa International GmbH und der Zweigniederlassung

NDH Entsorgungsbetreibergesellschaft finden Sie unter  - https://ndhe.de/de/datenschutzerklaerung.html
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Umspannwerk

WAZ "Eichsfelder Kessel"
Breitenworbiser Straße 1
37355 Niederorschel
Tel. 036076 5690
E-Mail: service@waz-ek.de

Maßstab 1:1500
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Höhenbezug: NHN

Datum:11.07.2023

Das dargestellte Kataster dient nur zur Übersicht. 
Es hat keinen amtlichen Charakter






